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Rechtssatz 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der DL den DA nach PVG entgegen der Meinung des DA nicht 
bereits im Vorfeld in seine Konzeptvorschläge an die Zentralstelle für allfällige zukünftige 
Entscheidungen einzubinden hatte, weshalb der DL in der in Beschwerde gezogenen Angelegenheit das 
PVG nicht verletzt hat. 
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